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Anhang I: Strategische Programmziele 

1. Information, Abklärung Integrationsbedarf und Beratung 

 

 

Programmziele «Verankerung in den Regelstrukturen, Innovation, Qualität» 

 

1 Inhalt und Ausrichtung der Information und Beratung von Migrantinnen und Migranten 

Die spezifische Integrationsförderung stellt sicher, dass die Information und Beratung von Migran-

tinnen und Migranten insbesondere folgende Themen abdeckt: Rechte und Pflichten, den Erwerb 

von Sprachkompetenzen, die Alltagsbewältigung, die berufliche Integration, das Zusammenleben, 

den Diskriminierungsschutz sowie die Eigenverantwortung der Migrantinnen und Migranten.  

 

Die Information und Beratung ist an den jeweiligen Bedürfnissen der Migrantinnen und Migranten 

auszurichten und trägt ihrer jeweiligen Lebenssituation Rechnung.  

 

2 Koordination Informations- und Beratungstätigkeit 

Die spezifische Integrationsförderung stellt sicher, dass ihre Informations- und Beratungstätigkeit 

mit derjenigen des Bundes und der Gemeinden sowie mit den zuständigen Stellen der Regelstruk-

turen, namentlich in den Bereichen Migration, Bildung, Arbeit, Zusammenleben und Gesundheit, 

abgestimmt ist. 

 

3 Inhalt der Information der Bevölkerung 

Die spezifische Integrationsförderung informiert und sensibilisiert die Bevölkerung insbesondere zu 

folgenden Themen: Die Situation der Ausländerinnen und Ausländer in der Schweiz, die Ziele und 

Grundprinzipien der Integrationspolitik sowie die Integrationsförderung. 

 

4 Erreichbarkeit der Angebote 

Die spezifische Integrationsförderung wirkt darauf hin, dass alle Migrantinnen und Migranten Zu-

gang zu Fach- und Ansprechstellen der Regelstrukturen oder zu spezifischen Beratungsstellen ha-

ben. Bei Bedarf werden interkulturelle Vermittlerinnen oder Vermittler beigezogen. 

 

 

Programmziele «Ausländerbereich»  

 

5 Umsetzung der (Erst-)Information und Beratung 

Die spezifische Integrationsförderung stellt sicher, dass alle aus dem Ausland neu zuziehenden 

Personen mit Perspektive auf längerfristigen, rechtmässigen Aufenthalt möglichst bald nach der 

Einreise willkommen geheissen sowie informiert und beraten werden.  

 

6 Personen mit besonderem Integrationsbedarf 

Die spezifische Integrationsförderung stellt mittels Information und Beratung sicher, dass Personen 

mit besonderem Integrationsbedarf so früh wie möglich an geeigneten Integrationsangeboten in 

den Regelstrukturen oder im Rahmen der spezifischen Integrationsförderung teilnehmen können. 

Zu diesen Personen gehören insbesondere:  

 

1) Personen im Familiennachzug  

2) Armutsbedrohte oder von Armut betroffene Personen 

3) Personen mit Ausbildungs- und Fachkräftepotential 
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Programmziele «Asylbereich (Integrationsagenda Schweiz)»  

 

7 Information von VA/FL 

Die spezifische Integrationsförderung stellt sicher, dass alle VA/FL willkommen geheissen und über 

ihre neue Lebenssituation sowie über ihre Rechte und Pflichten informiert werden. Alle VA/FL sind 

über die Rahmenbedingungen und Ziele der Erstintegration informiert, die gegenseitigen damit ver-

bundenen Erwartungen sind geklärt.  

 

8 Potenzialabklärungen 

Die spezifische Integrationsförderung stellt sicher, dass die Ressourcen der einzelnen VA/FL unter 

Berücksichtigung der persönlichen und familiären Situation sowie des Gesundheitszustandes er-

fasst werden.  

 

9 Durchgehende Fallführung 

Die spezifische Integrationsförderung stellt sicher, dass VA/FL während der ganzen Phase der 

Erstintegration über individuelle und professionelle Beratung und Begleitung durch eine Fach- und 

Ansprechstelle verfügen, die interdisziplinär arbeitet. 
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2. Sprache 
 

Programmziele «Verankerung in den Regelstrukturen, Innovation, Qualität» 
 

1 Qualitätssicherung in den Sprachförderangeboten 

Die spezifische Integrationsförderung stellt die Qualität der über das KIP geförderten Angebote über 
das fide-Label oder vergleichbare Qualitätsinstrumente sicher. 
 

2 Koordination mit Angeboten der Regelstruktur 

Die spezifische Integrationsförderung stellt sicher, dass die über das KIP finanzierten Sprachförder-
angebote mit den Angeboten der Regelstrukturen abgestimmt sind.  
 
 

Programmziele «Ausländerbereich» 
 

3 Information und Beratung zu Sprachförderung und Sprachanforderungen 

Die spezifische Integrationsförderung stellt mit geeigneten Massnahmen sicher, dass Migrantinnen 
und Migranten über die Sprachförderangebote und die geltenden Sprachanforderungen gemäss 
Ausländer- und Integrationsgesetz informiert und bei Bedarf zu zielgruppenspezifischen Angeboten 
beraten sind. 
 

4 Unterstützung beim Zugang zu einem bedarfsgerechten Sprachförderangebot 

Die spezifische Integrationsförderung unterstützt Migrantinnen und Migranten beim Zugang zu ei-
nem Sprachförderangebot, in dem sie sich Sprach- und Alltagskompetenzen aneignen können, die 
für die Verständigung in Alltag und Beruf notwendig sind. 
 

5 Information über ausländerrechtliche Vorgaben zum Sprachnachweis und Zugang zu 
Sprachtests 

Die spezifische Integrationsförderung wirkt in Zusammenarbeit mit den Migrationsbehörden darauf 
hin, dass Migrantinnen und Migranten, die gemäss Ausländer- und Integrationsgesetz ihre Sprach-
kompetenzen nachweisen müssen, sowohl über die entsprechenden ausländerrechtlichen Vorga-
ben wie auch über Sprachtests informiert werden, welche allgemein anerkannten Qualitätsstandards 
entsprechen.  
 
 

Programmziele «Asylbereich (Integrationsagenda Schweiz)»  
 

6 Sprachförderung von VA/FL mit Arbeitsmarktpotenzial 

Die spezifische Integrationsförderung stellt sicher, dass alle potenziell arbeitsmarktfähigen VA/FL 
über mündliche und schriftliche Sprachkompetenzen verfügen, die es ihnen ermöglichen, ihren All-
tag autonom zu bewältigen sowie Zugang zum Arbeitsmarkt und ins Schweizer Aus- und Weiterbil-
dungssystem zu erhalten. 
 

7 Sprachförderung von VA/FL mit geringem Arbeitsmarktpotenzial  

Die spezifische Integrationsförderung stellt sicher, dass auch VA/FL, denen auf dem Arbeitsmarkt 
wenig Chancen eingeräumt werden, über mündliche Sprachkompetenzen und eine Vertrautheit mit 
der schriftlichen Sprache verfügen, die es ihnen ermöglichen, sich autonom im Alltag zu bewegen 
und am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können.  
 

8 Frühzeitige Sprachförderung ab Zuweisung zum Kanton 

Alle Sprachfördermassnahmen setzen möglichst früh ein und erreichen soweit wie möglich auch 
Asylsuchende im erweiterten Verfahren.  
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3. Ausbildungs- und Arbeitsmarktfähigkeit 
 

Programmziele «Verankerung in den Regelstrukturen, Innovation, Qualität» 

 

1 Umgang mit Vielfalt und Diskriminierungsschutz in der Arbeitswelt 

Die spezifische Integrationsförderung wirkt in Zusammenarbeit mit staatlichen und nichtstaatlichen 

Akteuren darauf hin, dass Massnahmen zur Verbesserung des Diskriminierungsschutzes und des 

Umgangs mit Vielfalt in der Arbeitswelt ergriffen und umgesetzt werden. 
 

2 Innovative Arbeitsmarktintegration 

Die spezifische Integrationsförderung unterstützt nach ihren Möglichkeiten Massnahmen der Regel-

strukturen zur Förderung innovativer Vorhaben im Bereich der Arbeitsmarktintegration. 

 

3 Information und Sensibilisierung Arbeitgebende 

Die spezifische Integrationsförderung informiert und sensibilisiert die Arbeitgebenden in Abstim-

mung mit den Partnern der IIZ in Bezug auf den Zugang zum Arbeitsmarkt und das Potenzial von 

Migrantinnen und Migranten.  

 

 

Programmziele «Ausländerbereich» 

 

4 Personen mit Ausbildungs- und Fachkräftepotenzial 

Die spezifische Integrationsförderung wirkt in Zusammenarbeit mit den Regelstrukturen der Bildung 

und des Arbeitsmarktes darauf hin, dass es für Migrantinnen und Migranten, die keinen direkten 

Zugang zu den Regelstrukturen haben, Förderangebote gibt. Diese bereiten Migrantinnen und Mig-

ranten entweder auf postobligatorische Bildungsangebote vor oder dienen dazu, ihre Arbeitsmarkt-

fähigkeit zu verbessern. 

 

 

Programmziele «Asylbereich (Integrationsagenda Schweiz)» 

 

5 Förderangebote Ausbildungs- und Arbeitsmarktfähigkeit VA/FL 

Die spezifische Integrationsförderung stellt sicher, dass VA/FL, die das Potenzial haben im Arbeits-

markt Fuss zu fassen, sich die Qualifikationen aneignen können, die notwendig sind, um ihre Ar-

beitsmarkt- und Ausbildungsfähigkeit zu verbessern, und ihnen eine Teilnahme am wirtschaftlichen 

Leben ermöglichen.  

 

6 Job Coaching für VA/FL 

Die spezifische Integrationsförderung stellt sicher, dass für VA/FL mit Ausbildungs- und Arbeits-

marktpotenzial ein professionelles Job Coaching zur Verfügung steht.  

 

7 Hochschulzugang für VA/FL 

Die spezifische Integrationsförderung wirkt in Zusammenarbeit mit den Regelstrukturen der Bildung 

darauf hin, dass VA/FL mit einem entsprechenden Potenzial auf den Einstieg in eine Tertiärausbil-

dung vorbereitet werden.  

 

8 Ausbildungs- und Arbeitsmarktintegration von Frauen 

Bei der Konzipierung und Ausgestaltung von Potenzialabklärungen, Qualifizierungs- und Arbeitsin-

tegrationsangeboten sowie beim Jobcoaching ist den Bedürfnissen von Frauen Rechnung zu tra-

gen.  
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4. Frühe Kindheit 
 

Programmziele «Verankerung in den Regelstrukturen, Innovation, Qualität» 

 

1 Vernetzung und Koordination 

Die spezifische Integrationsförderung wirkt darauf hin, dass die staatlichen und nichtstaatlichen Ak-

teure im Bereich der Frühen Kindheit die Bedürfnisse und Potenziale von Familien mit Migrations-

hintergrund kennen, sich über den migrationsspezifischen Handlungsbedarf austauschen und ihre 

Aktivitäten aufeinander abstimmen. 

 

2 Qualitätssicherung und Professionalisierung 

Die spezifische Integrationsförderung unterstützt Massnahmen zur Qualitätssicherung und Profes-

sionalisierung im Bereich der Frühen Kindheit (z.B. Umgang mit Vielfalt und Diskriminierung, frühe 

Sprachbildung). 

 

3 Sensibilisierung für eine ganzheitliche frühkindliche (Sprach-)Bildung  

Die spezifische Integrationsförderung sensibilisiert die in der Frühen Kindheit aktiven kantonalen 

und kommunalen Strukturen für die Bedeutung einer universellen, ganzheitlich ausgerichteten früh-

kindlichen (Sprach-)Bildung und unterstützt deren Weiterentwicklung.  

 

 

Programmziele «Ausländerbereich» 

 

4 Förderung von Informations- und Unterstützungsangeboten für Migrationsfamilien  

Die spezifische Integrationsförderung wirkt darauf hin, dass Migrationsfamilien über familienunter-

stützende, gesundheits- und integrationsfördernde Angebote im Bereich der Frühen Kindheit infor-

miert sind und chancengleichen Zugang zu diesen haben.  

 

 

Programmziele «Asylbereich (Integrationsagenda Schweiz)» 

 

5 Frühe Sprachbildung von VA/FL 

Die spezifische Integrationsförderung unterstützt Familien von VA/FL vor Kindergarteneintritt, so 

dass ihre Kinder Zugang zu einem sprachbildenden Angebot haben und die notwendigen Kompe-

tenzen zum Eintritt in den Kindergarten erwerben. 
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5. Zusammenleben und Partizipation 
 

Programmziele «Verankerung in den Regelstrukturen, Innovation, Qualität» 
 

1 Austausch, Vernetzung und Sensibilisierung 

Die spezifische Integrationsförderung wirkt darauf hin, dass die für das Zusammenleben massgebli-
chen Akteurinnen und Akteure die Bedürfnisse und Potenziale von Migrantinnen und Migranten ken-
nen und für das Potenzial der Zusammenarbeit mit der Migrationsbevölkerung sensibilisiert sind.  
Die spezifische Integrationsförderung unterstützt den Austausch mit den Gemeinden, den Organisa-
tionen der Zivilgesellschaft und insbesondere der Migrationsbevölkerung sowie mit weiteren relevan-
ten Akteuren.  
 

2 Strategische Weiterentwicklung  

Die spezifische Integrationsförderung entwickelt ein geeignetes Vorgehen, um die Weiterentwick-
lung des Förderbereichs koordiniert und partizipativ mit betroffenen Akteuren anzugehen. Sie defi-
niert dafür thematische und/oder methodische Schwerpunkte. Sie wirkt darauf hin, dass die beteilig-
ten Akteure die Angebote und die Kommunikation aufeinander abstimmen.  
 
 

Programmziele «Ausländerbereich» 
 

3 Förderung Angebot Zusammenleben und Partizipation 

Die spezifische Integrationsförderung unterstützt Projekte und Prozesse, die Begegnungen und so-
ziale Kontakte, die Teilhabe von Migrantinnen und Migranten am öffentlichen Leben, das gemein-
same Handeln und die Freiwilligenarbeit im Migrationsbereich fördern.  
 
 

Programmziele «Asylbereich (Integrationsagenda Schweiz)» 
 

4 Partizipation von VA/FL am gesellschaftlichen Leben 

Die spezifische Integrationsförderung wirkt darauf hin, dass VA/FL am gesellschaftlichen Leben in 
der Nachbarschaft, d.h. in der Region, Gemeinde und im Quartier, teilnehmen und sich im Rahmen 
ihrer individuellen Interessen und Möglichkeiten in zivilgesellschaftlichen Organisationen engagieren 
können.  
 

5 Angebote für VA/FL mit besonderen Bedürfnissen  

Die spezifische Integrationsförderung stellt sicher, dass VA/FL, die in keiner Massnahme zur Förde-
rung der Ausbildungs- oder Arbeitsmarktfähigkeit sind, unterstützt und befähigt werden, ihren Alltag 
autonom zu bewältigen und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben.  
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6. Umgang mit Vielfalt und Diskriminierungsschutz 
 

Programmziele «Verankerung in den Regelstrukturen, Innovation, Qualität» 
 

1 Kantonale Weiterentwicklung «Umgang mit Vielfalt und Diskriminierungsschutz» 

Die spezifische Integrationsförderung unterstützt Behörden und Institutionen, ihren Auftrag frei von 
rassistischer Diskriminierung zu erfüllen (Art. 8 BV).  
 

2 Professionalisierung und Qualitätssicherung in der Diskriminierungsberatung 

Die spezifische Integrationsförderung stellt sicher, dass ein mit ausreichend Ressourcen ausgestat-
tetes Beratungsangebot für von rassistischer Diskriminierung betroffene Personen besteht und zu-
gänglich ist. Dieses arbeitet gemäss anerkannten Qualitätskriterien. 
 

3 Austausch, Vernetzung und Projektunterstützung  

Die spezifische Integrationsförderung wirkt am nationalen Wissens- und Erfahrungsaustausch zum 
Umgang mit Vielfalt und zur Bekämpfung von Diskriminierung und Rassismus mit und unterstützt 
entsprechende Projekte auf kantonaler oder kommunaler Ebene. 
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7. Dolmetschen 
 

Programmziele «Verankerung in den Regelstrukturen, Innovation, Qualität» 
 

1 Information und Sensibilisierung zu Qualitätsstandards 

Die spezifische Integrationsförderung sensibilisiert die Regelstrukturen für den Einsatz von qualifi-
zierten Dolmetscherinnen und Dolmetschern, insbesondere in den Bereichen Justiz, Asyl und Si-
cherheit sowie Bildung, Soziales und Gesundheit. Sie stellt die Information über die Qualitätsstan-
dards im Dolmetschen sicher. 
 

2 Sicherstellung der Qualität und Förderung der Professionalisierung 

Die spezifische Integrationsförderung unterstützt die bedarfsgerechte Aus- und Weiterbildung von 
Dolmetscherinnen und Dolmetschern und stellt die Qualität von Dolmetschleistungen sicher. 
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